
Verkaufs-, Einbau und Reparaturbedingungen der Fa. KDTEC Flurförderfahrzeuge Handels GmbH
Stand: 01. August 2oo8

Diese allgemeinen 6erchäftsbedin8un8en liegen sämrlichen Verkaufs. und Werkleistungs!erlräEen
der (DTEC zugrunde. Abwekhend€ EedingunEen des Auft .aggebers werden nur dann und nur
insoweit  tür  das einzelne Rechtsgesrhäl t  !erbindl i .h,  aLs (DTEC diesen Eedinsunsen in lhrer
Gesämlhei todereinzel ienRegelungens.hr i f t l lchzusr imml.

ll. Angebot, tuttlä$be.lälltung und verttässschlu5t
1,  Angebote d€r KDTEC €rfol8en freibleibend. Angabei  in dem Aigebot sowie däzu gehördende

Unle aeen wieAbbildungen undZei(hnun8en, Gewi.hr5-oder Massansabenwie Geschwindigk€iten.
B.ennstoffoder 0lverb..uch und Berrieb5kosr€n 5ind ca..werte mil Tole.anzspanren und slellen
keine Besc h altc n heitsga.a. I ien da(

2. An sämtlichen Ang€bolsuntenägen behälr sich die (DTEC bzw. däs Lieaetwerk Eisenrums. und
Urheberechtevoi Siedü en Drilten ni<ht z!gänglkh gemacht weden-

l. An mündliche und sch.iftlich€ 
^üfl.äge 

jst de,Aüfiraggeber 4 wochen gebunden. tin Verkaufsverlras
komdt mangels .nd€rmat iger Vereinba.u ng ersr dur.h Absendung oder Übersabe einer Auftrags
bestätigunß der (DTEC innerhalb vo4enannten Zeitraümes zlsrande.

4. Rechleund Pnichr€n der Verträgspärreien b€stimmen sirh nach dem Inhalr der Aoft.agebesrärigung,
sNejt diee nichlwn dem Ault,ag äbweicht und derAuhraggebe, innerhalb einerWoche nä.h Zus.ns
de, Auflragsbestäli!ung wide,sprichr. Mündliche Nebenabreden. ver€iflbarunsen, Eßänzugen und
Zusagen bedüden ?o ahter G0lliSkeit der schritrlicher 8e5läligung de, XDIEC.

9. oie Bes.hattetrheir von LieteBegenstinden ergeb.n si(h aus der Auftragsbesrärigung- sae wnd nichr
sarantie,t, Auf Eirsält. od€r U'nSebungsbedingungen (z.A- besondere Umweh od€r Standorl
anforderungen), dievon den Normb€dingsngen derVelkaufsunt€rlagen der (DTEC oderd€s Hersrell€ß
abweichen, hät derAulüaggeber s.hrifilich hinzuweis€n. Mangels eines solchen Hinw€isessind die
vo.genännten NormbedinEungen masseeblkh.

6.  lGnslr lk l ions.  und Formlnderungen de5 Liefeßesensland€5 während der Lieferzeir  b le ibe.
vorb€hal ten,soweitdernachdenVedragzug.undegelegleZwecknichtnachl€iLigbeeinkächt igtwird.

lll, Pr€ise und zahlunSsbedinSungen
L Die Verkaufsp.ei!e gelt€n, soweit nicht abw€i.hend v€reinbart, ab Laser der KDIEC zuzi.iglich der

geset2lkhon lllehryv€dsteuerohneVerpackunE. Die Verpackungwtd zum Selbstkoslenpreis berechnel
und nichtzurückgen0m'nei.

2, Die Beaufträ8un8von Repäröl!r oderSeruicearbeilen e olgtaufGrundlageder beiaufrrasserr€iLunB
ieweilsgüLliEenVe.iechn!nEssätze der KDTEC gem. Aushang, welche vonden AuftraBseber au.h bei
der (DTEC angetodert weden können.

I. Die Preisesind freibleibend, soweitnichl tchriitLichein Festpfeisve@inbarrw!rde.
4. GeGenUb€rverlra8llch€n und damit 2!sahmenhängeiden aussergerichtLichen Ansprü.hen deTKDIEC

ist  e ine A!frechnung oder Z!r i i tkbehal lung nur mit  rä l l igen Gegenansprüchen zulässig,  denen ein
Einwand nicht €ntSegeßteht.

Vll.Hattunt f Ur 5ach. und Rechtsmängel, Gewährleßlungsve{ähtung
1. Für i f i  Ze lpunkt des 6efahrübergangs vorhandeoe 5achmängeL der Flurfördeffahrzeuee !nd

Hydröul keinheiten ieisler die KDTEc ieweil5 für die Daue. von r2 lMonaten, längetens j€doch rzoo
Betrlebsst!ndon Gewähr
Fü. Nachbessefungen und Ersalz lererüngen m Rahmei der Gewährlei5tung täuf l  keine eige.e
Gewih. le i5 lunBslr ist .esbleibtb€iderG€währleistunssfr ist lürdenursp.üngl i .henLi€fef te8eistand,
0ie 6ewährleisrungsfrist wlrd jedoch um die Dau€r de,durch die Na.hbesserung bzu Ersarzliefe.ung
ver!rsa.hle. Belriebsunleöre.hung venängert.

2.  Fü'  nach Ablaui  d€r Gewährleis lung gel leferte Ersatzlei le und Austaus.heinhei ten sowie Iür
d!rchgelüh(e Reparalu'€n leietet die (DT€C 6Monale,länsst€n5j€doch 600 Betdebsslunden GewähL

I, Fü' Bebrnuchte 6egenslände wnd keine Gewähr übemommen.
4, Abwei(hend von vorhertehenden Resel!nsen selten ,ür Waren. die enrsp.e(hend ihrer üblichen

VeMendungsweise für ein Eauwe.kvem€ndet rerden u.d de5sen 
^langelhafiigken 

vetu.sä.hr häben
oder für Werkleist!ngen an einem Bauwerk sosie fü. Planungr und übeßa.h!ngsleistunEen dae
geeerzlachen Gewänrbist!ngslrisren.

5. Die Gellendno<hung von Sa.hmängelanspri,chen dur.h den Auftraggebe. oalAusnahmesolcheraus
Welkverl,ägen serzr vorä!s, dassdieser 5einernach S rz7 HGB obliegenden Untersuchunss. !nd
Rügettlicht ordnunsssemä55 n.chgekommen ist. Feslgeslellte Sarhmängelhal der A!fträggeber der
(0TEC unverzügli<h s(hriila(h anzuzeigen-

6, tnlspri(hl der Lieleßegenstand b€iGefahrübeßang nirnl dervereinba en Eeschattenheil, umfassl
derN.che üllungsansprucn d€sAuhragsebers narh wahlvo, XDIEC dae unentgellli(he Ersaulief€run8
oderdie unenlgeltliche Na.hbess€rung derjen'gen Ieile. die unbrauchbäroder in ihr€r SrauchbaAeir
meh. als unerheblich b€einrrä.hrist 5ind.

Z. ZurVornahme allefnach billigem Emessei nolwendig erscheinenden Nä.hb.sieruns5mässnahmen
oder EßalzLiefcrungen hat defAuftaggeberder (DTEC srets die e orderlkheZeit und die Getegenheir
zu 8ewäh.en, sonsl isldie XDTEC!oi der Na.hedülLung bei.eil.

8, Die KoTEC kägl im FaLl def Na.h€rfülLung alle erfofderlichen und angemessen€n Aulwendun8en,
insbesonde.e Transporr. W€se, Arb€iß- und Male.ialkosten, Dies gilt ni(ht lür Mehrauiwendungen.
diedadur.hentelandensind,dassdieLieiergegensländenacheinenanderen0 älsdemverrrögl ichen
tnpfangsorl verbrachl w!den,

9.  AusBelaunhteTei lewerden Eisenrumder(DTEC.
ro,  Für 5n(hmäneel,  d ie durch

. nichlbesl imnungsgemärsenGebrauch,
' R€pararurrn durch nicht von d€r (DTEC oder dem HersteLletuerk autorisieftem bzw. g€schulem

N.hleinhal lunsdervo'sesehenen5etuicelnterual le,
'  d e Ve.w€ndung von 0len und Berr iebsmit te ln mit  unse€ignelen 5pezi l ikat ionen !nd -  n i .ht  von

dem HefslelLe$er l  Sel iefer le Ie i le verursachl  worden sind, le istet  d ie XDTEC keine cewähr,

0er A! l t raggeber kann alch vom Vefkag zurückl leten, wenn bei  e iner Bestel lung gleichart igel
Liele€egensländedieAueführuns eines Teiles der Lieierung def Anzöhl nach unoöelkh wird und er
einbeRchriStes nteresseänderAbL€hnung€inerT€i lL ieferunshal ,  stdie5nichtderFal l ,sokanndef
Auffia8geb€r die GeBenle slung enlsprc.h€nd mindern. Beider ErmittLung derWe.tminderung ist S 441
Abs. I BcB,u beachlen. wobei'ürdie We(minderung allein da5 Nutrungsinle'esse dee Aufrrassebeß
massgeblirh i5t. Tritt die Unmöelichkei( während de5 Annöhmeverzuges oder du(h Verechulden de5
Auf l .asgebeß ein.5o bLeibtdieserzurGeeei le is lung!erpf l i .hret .

I, FehLgenhLagene N.che'füllung
DerAuflfaegeber hat ferner ein Re.ht ?um Rü.ktrill vom VertraB, wenn

a) d e (DIEC eine ihr  schf i i t lch gestel l te angenesseie Fr ist  zur NacherfüLlung wegen eines lMängels
im Sinnedieser Bed iguigen fruchlLosveßtrei .hen Lässr.  Dabei ist  d ie Ff ist  zur Na.he.fül l !ng so 2u
sreLLen, da!s sie elwaice sesrell und Lieferfisren iür nolwendige ersarzreile fijr die D!(hfijhrung der
Nachbeseeruns berück5ichllet odef

b) die NacherftilLung endgültig fehLgeschlägen ist, wobei mindeetens zweiVe'suche elazu.äumen sind,
c) dieNa(he ül lungdui .hdie(DTECendgül l igvetueigertwnd.

In den vorgenainlen Fällen kann der Auftrass€ber nach seiner wahL slalt de5 Rückl.itts äuch eine
€ntspEchende Minderung des (aurpfe ses verLangen.

LiegennachAbs(hiussd€rNache'Jül lungnochMängeLvor,dienich!unerh€bl i .hsind.wovonwde eebar
auszugehen lst. wenn dle Liefersesenstände noch fürdi€ zw€.1€ntspre(hende N!tzüng Beeign€t sind.
i5l dis Rückritt!re.hl des Aufträss€bers ausses.hlossen. Dem Aull.asseber 5l€hl in diesem Fall ein
Minderunesr€.ht zu- Fürdie Ermitllungder we minde.ungfindet$44rAbs.IBGaAnwendung,sobei
lür dje werrdanderuns allein da5 Nurz!ng5interes5e desAuttraggebe15 massgebli.h ist.

5. fiatiunSsausschluss
Ausges(hlotsen sind all€ millelbaren 5.häd€n slei.h au5welchem Re<h(sgrund - (r.8. Ersatzvon
Nuuungs. oder Produktionsaustall). B€is.huldhdfte.venetung wesenllicher Ve ragspnichren halrel
da€KDTaC au55er indenräl lendesVo6atze5oderdergroben[ahr l i ' rs igkeir  nur lü,denverträgs-
lypit.hefl . vernünlliseReise vo'he6ehba.en Schaden

0er Harlongsausschlu3s gill rerner nicht in Fällen des Sr.4 Produkthattuns5se5€iz, Er gilt auch ni.ht
bei€i.€r garanlierten Seschaflenheir,wenn di€ 6arantie serade bezwe.kr har. denAuirag8eber gegen
5chäden,dieni .htamLiefergegensrandentstandensind,abzusichern.

Ein Halungsausschlussgi l l  ruchdani  n icht ,wenndie(DTEC durcheine schuldhatte Pl l ichtver letz!ng
Schidenanden Re.htssülernL€ben,(drperundGesundhei lverursa.hl ,

Es f lndel  deuls.hes Recht unler Ausschluss des UN Übereinkommens i iber Verträ!e über den
lnlernalionalen Warenkauf (CISG) Anwenduns.

X. Gerkhtsständ und E 0llungsorr
E{üLLung50rr rüf beideßeit! ru erbringende Leisrungen isrwerse ins.

Der Gerichr55tand fü.al le5ich ausd€mVedragergebendenSlrei t  gkei ten s l  (öLn.

lv tiefetung. Liehttrlnund lief.ryeaüt Selbles g h lür5.häden.welchelufnalünichemve6.hleiss b€ruhen.

Mikntungspfiichren desAlftr.ggebersvorals. rnt€rvalle g€w€.h5elr werdon müssen.
l. Die Lieferf,isl verlän$n sich antehes5e. bei Massnahmen im Rahmen von Adeirskänplen.

insbesondereslrikundAUssperng5@iebeimEintliltunvolhelge5ehenelHinde'ni5se'@lchenhl
dürch die KDIIC vorsätrlich herbeigelührt wurden (2.8. Betriebs5tarung, behördli.he Eingritfe. 1. Leisr!ns5hindenisse

worden 2u sei., während eines bereils!o ie8endenVe?ugesaufirelen.DerAuftr.rseberislüberdas .ach Weglall d€s teislüng5hinderni55e5 e olgl.
vorliegendela ige Umslände unv€rzüglich u ! unteiii.ht€n. 2. 'Littieferuns

4, Wnd de, Veßäid oder die Abholung de5 Liefergegenrtandes auf Wun3ch des Aut[aggebeß
verzögerr. ro we.den ihm. b€ginnend 1 Monar na.h Anzeige der versandber€irs.hafr ode. ded
Se.eitstehen des Liefergege.stand€s 2ur Abholuns di€ durch di€ Laseruns enrstanden€n Ko5len,
mindesl€ns o,5 % des Rechnunlsbetfases für jeden Monar bere.hner,  selbiges si l t ,  wenn sich
d€rAulraegeber nil derAbholunt oder derAnnahme de5 Lielergegennandes ln Verzug belindel,
0adbef hiiaus ist di€ (oTEC berechtigl. bei Annahmeverzug des Auftraggebers nach Setzung einer
ansen€ssenen Nachtrlel andeMeitig über die LiefeEegennände zu verfügen und den Aullraggebef
unterVereinba.ungeine. neuen öngeme5senen Lieferfrisl neu zu be iereh.

L DieLiefe. !nge olgl  mangels abweichender sch f tL icherVereinbarunsabLietetuerkdu(hUbernahme
seitens des Aunraggebe6.

2.  Die Gefähr Sehl  auf den AuI l rä89€ber über.  sobald der Liefeßegenstand bei  (DIEC oder dem
LiefeNelk zufAbholung bereit st€ht bzu für den FalLderVe.send!ng demT.ansportuntemehmen oder
Spediteu.übeEeben wurde. Gleicheseilt IürTeillleletungen sowie auch dann,wenn seitens (DTEC norh
ande.e Leistungen (2,8, Einw€isune) zu erbringen sind. v€rzögert si.h die versenduns inlols€ von
Um5tänden, die de.Auflraggebet zu verlrelen hat, so geht di€ Gefahr mit dem Tage der Milleilun! de'
Versandberei lschäf l  auf  den Auft .aggeber über.  Gleiches gi l t  im Fal le des AinähmeverzuBes,

t, Eane Tränsportversicherung wnd von der XDTEC nur auf srhrifilichen Wuns.h d€s Auftdss€b€'s
abgeschlos*n: dae Xosten einersolchen verei.hetung gehen zu Lasten desAufirass€bers.

4. Schutaoiiachi!nee. werden nur mitgelieferr. soweil di€s schriftlich vercinbart isl.
5. Angelieferte Ge8enrländesind,au(h wenn sie Män8elaufweis€n, vomAuhragseber unbeschadet seine.

ne.hleaüsröschnillVlr, dieser Eedingungen anzunehmen,solem diese Mängelnichl erheblich 5ind.

!, Die{oIEC behäll sichda5Eieentum anden tiete€egensländen biszun tingang auer Zahlungen äus
de, G.schäfisverbindung mil dem Aulraggeber vor

2. Fa, lnter €igentumsvoöehall rlehende Lielerseg€nsrände silr aolsendesi
a) Elwailewanungr und Inspektmearb€it.n hat d€raufiasseber re.hl2eilis auf€igere Ko.ten du,chzulühren.
b) Der Aufira$ebe, datdie tiete€etenelände w€der verptänden norh zur si.h€rh€il übercignen, Der

Aufiraggeber ist zun Veltaufder Liefetsegenslände nur nach vorherige. schilllicher Zustimmung det
rcI€Cbere(hilar.

d Uber Ptä.dun8en sowie Seschlägnahmen od€r sonstigeVe ügungendurchDritlehatdefAuftraggeber
die KoTEC unveEüglich ru b.nächrirhtigen,

d) EeiVerärbeit!ng. Verbind!ng. Vermis.hung oderVermengung der Vorbehatlswäre mit anderen, nicht
der KDTEC gehörend€n Wa.en durch den Auft6ggebei steht der kDTEC das Miteigenlum an der neuen
5ache im Verhaltnis des !!€(€s d€rVorbeh.ll5warc zu den and€ren verälbeiteten !!aren im 2eitpun[l
derVerarbeilung, Verblnduig, Vermischung oderVermengung zu, Für die entsrehende ne!e 5a.he gilr
sonst dä3 Gleiche wie flir die Vorbehallswarc. 5ie gill alsVo|behältsware im Sinne dieser BedlngunSen.

I, B€ivertiagswidrigemV€rhälten desAultraggebers, insbesondere bei Zahlungsvenug, ist die (DTEC zur
Rücknähme berechligt und derAuflraegeber z!r Herausgabe!elpflichtet, ohne dassdie Rücknahmd
automätisch den R(lcktritl vom Liefervertras bedeurer. In dies€n Fall ist der Ablauf d€r Lieferfrisr
gehemml.0ie KDTEC behäl l  s l .h vor,  nach BehebunB d€s Leisr !ngshindernissesoder !e istunselner
5icherhelldenAuftra$ebefuitererneulsrGelrungundFoltlaufderv€Ginba(€nLiefe ristzubeliefeh,

4. Die KDTECveonlchr€tslch,lhrrusrehend€ 5ichefteiten nach ihferwahlaufverlansen desAuftraegebeß
lnsow€lt tfel.u 8ebei. als derW.n def 5icherheilen die zu sichehden Forder!ngen um mehrals 2o %


